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E DIN EN 54-7:2011-04 

Anwendungsbeginn 

Diese Norm gilt ab ...1). 

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten in Deutschland kann erst nach Veröffentlichung der Fundstelle 
dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an erfolgen. 

Nationales Vorwort 

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 72 „Brandmelde- und Feueralarm-
anlagen“ (Sekretariat: BSI, Großbritannien) erarbeitet und wird auf nationaler Ebene vom Arbeitsausschuss 
NA 031-02-01 AA „Brandmelde- und Feueralarmanlagen“ des FNFW betreut. 

Die Systemanforderungen und technischen Anwendungsregeln sind in DIN 14675 und DIN VDE 0833-2 
(VDE 0833-2) festgelegt.  

Die Zertifizierung der Konformität der punktförmigen Wärmemelder mit den Geräteanforderungen dieser Norm 
wird durch die Bewertung der Übereinstimmung der Produkte durch „Notifizierte Stellen“ nach der EU-
Bauproduktenrichtlinie (siehe Anhang ZA) und den entsprechenden Vorschriften des Bauproduktengesetzes 
geregelt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 54-7:2006-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Struktur der Abschnitte 4 bis 6 und des Anhangs ZA entsprechend Vorgaben aus der Antwort zum 
Mandat M/109 angepasst; 

b) Unterteilung in offene und geschlossene Melder mit den entsprechenden Anforderungen und Prüfungen 
aufgenommen; 

c) Anhang O für die Prüfung gegen den Einfluss von beweglichen Objekten aufgenommen 

d) Anhang P für die statische Objekt-Prüfung eines offenen Melders aufgenommen; 

e) Aktualisierung der normativen Verweisungen; 

f) redaktionelle Änderungen. 

 

                                                      

1) Wird bei Herausgabe als Norm festgelegt. 
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E DIN EN 54-7:2011-04 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN 14675, Brandmeldeanlagen — Aufbau und Betrieb 

DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2), Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall — Teil 2: 
Festlegungen für Brandmeldeanlagen 

89/106/EWG, Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte 

BauPG, Gesetz über das Inverkehrbringen von und den freien Warenverkehr mit Bauprodukten zur 
Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europäischen 
Gemeinschaften (Bauproduktengesetz – BauPG) 
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